RzF

Rechtsprechung
zur Flurbereinigung

RzF - 46 - zu § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG

RzF - 46 - zu § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Mannheim, Urteil vom 22.01.1974 - VIl 1044/73 = AgrarR 1974 S. 327

Leitsatze

1 Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, wenn nicht innerhalb der Antragsfrist von 2
. Wochen (8§ 60 Abs. 2 Satz 1 VwGO) Wiedereinsetzungsgrinde vorgetragen werden.

2 Gegen die Versaumung der Zwei-Wochen-Frist des § 60 Abs. 2 Satz 1 VwGO ist
. Wiedereinsetzung zuldssig.

Aus den Grunden

Einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hat der Klager am 3.12.1973 mit Schreiben vom
29.11.1973 zwar gestellt, doch kann ihm auch hierauf keine Wiedereinsetzung gewahrt werden. Denn auch
dieser Antrag ist verspatet, namlich nicht innerhalb dieser Frist von 2 Wochen nach Wegfall der Unkenntnis
gestellt worden (§ 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG i.V. mit § 60 Abs. 2 Satz 1 VwGO). Der Klager ist namlich durch
die ihm am 13.11.1973 mit Postzustellungsurkunde zugestellte Verfigung des Vorsitzenden vom 12.11.1973
auf die Fristversaumung und die Regelung des § 60 VwGO hingewiesen worden. Mit der Zustellung dieser
Verfigung vom 13.11.1973, einem Dienstag, begann somit die Zweiwochenfrist zur Stellung des
Wiedereinsetzungsantrags zu laufen. Sie endete am Dienstag, dem 27.11.1973. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatte der Klager aber weder den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt noch
Wiedereinsetzungsgriinde vorgetragen (zur Frage der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, wenn nicht
innerhalb der Antragsfrist von 2 Wochen Wiedereinsetzungsgriinde vorgetragen werden, VGH Ba.-Wu., Urteil
vom 27.6.1972 - 111 1028/71). Zwar ist auch gegen die Versdumung der Zweiwochenfrist ebenfalls
Wiedereinsetzung zulassig (vgl. Eyermann - Fréhler, Verwaltungsgerichtsordnung, 5. Aufl., § 60 Rdnr. 23),
doch sind insoweit keinerlei Wiedersetzungsgrinde vorgetragen worden oder ersichtlich.

Ausgabe: 10.03.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 46 - zu § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


